
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinde:  Kaufdorf Publikationswoche/n:  44 + 48 / 2022 
Bemerkungen: Amtlich 3. November + 1. Dezember 2022 

Publikationsauftrag Gemeindeversammlung 

 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung 

Mittwoch, 7. Dezember 2022, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal, Dorfstrasse 12 

Traktanden 

1. Budget 2023 und Finanzplan 2022 bis 2027 
a) Kenntnisnahme des Finanzplans 2022 bis 2027 
b) Beratung und Beschlussfassung 

- der Gemeindesteueranlage 2023 
- der Liegenschaftssteuer 2023 
- des Budgets 2023 

2. Hochwasserschutz Hermiswil-Weid, Abrechnung Verpflichtungskredit 

3. Ersatzwahl Gemeindepräsident für Rest der Legislatur 2020 – 2023 

4. Ersatzwahl eines Mitgliedes des Gemeinderates für Rest der Legislatur 2020 – 2023 

5. Evtl. Ersatzwahlen (z.B. eines Mitgliedes der Bildungskommission) für Rest Legislatur 
2020 - 2023 

6. Orientierungen 

7. Verschiedenes 

Aktenauflage 
Die Akten zur Versammlung liegen bei der Gemeindeverwaltung in gesetzlicher Weise öf-
fentlich auf und können auch auf der Internetseite der Gemeinde unter www.kaufdorf.ch ein-
gesehen werden. 

Ersatzwahlen 
Gestützt auf die Publikationen im Anzeiger vom 25. August und 1. sowie 22. und 29. Sep-
tember 2022 wird gemäss Art. 54 Abs. 3 des Organisationsreglements (OgR) bekannt gege-
ben, dass für die frei werdenden Sitze folgende Vorschläge vorliegen: 

Gemeindepräsidium: 
Patrick Goetschi, Trümlerestrasse 19 

Gemeinderat: 

 Stephan Amann, Rohrmatt 4, und  

 Philipp Meier, Schürmattweg 16b 

Bildungskommission: 
Salomé Margraf, Dorfstrasse 3 

Da für die Bildungskommission (sofern Stephan Amann in den Gemeinderat gewählt werden 
sollte) und für das Gemeindepräsidium nicht mehr Vorschläge vorliegen, als Sitze zu beset-
zen sind, erfolgen diese Wahlen still (OgR Art. 55 Lit. c). 

Für die Ersatzwahl in den Gemeinderat wird an der Gemeindeversammlung in Anwendung 
von OgR Art. 55 Lit. d eine geheime Wahl erfolgen. 

Rechtspflege 
Gegen Versammlungsbeschlüsse kann innert 30 Tagen - in Wahlsachen innert 10 Tagen - 
nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 

http://www.kaufdorf.ch/


 

Für diese Publikation zuständige Person:  Urs Grünig, Gemeindeverwalter, Kaufdorf 
  Tel. 031 809 03 33  
  urs.gruenig@kaufdorf.ch 
Einladung Gemeindeversammlung 7. Dezember 2022 

Ostermundigen, schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 63ff Verwal-
tungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvor-
schriften ist an der Versammlung sofort zu beanstanden (Art. 49 a Gemeindegesetz). 

Die Versammlung ist öffentlich; Interessierte sind dazu freundlich eingeladen. Stimmberech-
tigt sind Schweizerbürgerinnen und -bürger ab dem 18. Altersjahr, welche seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde wohnhaft sind. 

Kaufdorf, 18. Oktober 2022 
Der Gemeinderat und der Gemeindeverwalter 


